
Stand: 19.05.2024 03:42:53

Vorgangsmappe für die Drucksache 16/9582

"Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 16/9582 vom 14.09.2011

2. Plenarprotokoll Nr. 83 vom 27.09.2011

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 16/10629 des VF vom 08.12.2011

4. Beschluss des Plenums 16/10705 vom 13.12.2011

5. Plenarprotokoll Nr. 90 vom 13.12.2011

6. Gesetz- und Verordnungsblatt vom 27.12.2011



Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/9582 

 14.09.2011 

 

Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes 

A) Problem 

Die wesentlichen Vorschriften des Bayerischen Gesetzes zur obligatorischen 
außergerichtlichen Streitschlichtung in Zivilsachen und zur Änderung ge-
richtsverfassungsrechtlicher Vorschriften (Bayerisches Schlichtungsgesetz – 
BaySchlG) vom 25. April 2000 (GVBl S. 268) treten gemäß Art. 21 Abs. 2 
Satz 2 des Gesetzes mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft. Die obli-
gatorische außergerichtliche Streitschlichtung hat sich in nachbarrechtlichen 
(Art. 1 Nr. 2 BaySchlG) und in Ehrschutzstreitigkeiten (Art. 1 Nr. 3 BaySchlG) 
sowie in Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (Art. 1 Nr. 4 BaySchlG) als erfolgreiches Mittel 
zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten erwiesen. Sie stellt auch einen 
nicht unwesentlichen Beitrag zur Änderung der Streitkultur dar. Mit dem Ge-
setzentwurf soll daher die Fortgeltung der Regelungen angeordnet werden, 
wobei nunmehr eine Beendigung der bisherigen Erprobungsphase, also eine 
Entfristung des Gesetzes, angezeigt ist. 

 

B) Lösung 

Die Geltungsdauer des Bayerischen Schlichtungsgesetzes wird auf unbefris-
tete Zeit verlängert. 

 

C) Alternativen 

Alternativ käme der Verzicht auf eine Verlängerung des Gesetzes sowie eine 
erneute Befristung in Betracht. Im Hinblick auf die erfolgreiche Bewährung 
der obligatorischen Streitschlichtung sollten diese Wege nicht eingeschlagen 
und das Gesetz stattdessen, auch zur Schaffung der notwendigen Rechts- und 
Planungssicherheit sowohl für den Bürger als auch für die an der Schlichtung 
beteiligten Berufsgruppen, entfristet werden. 

 

D) Kosten 

Die Durchführung eines vorgerichtlichen Schlichtungsverfahrens ist für die 
Beteiligten mit geringfügigen Kosten verbunden (50,- Euro, wenn das Ver-
fahren ohne Schlichtungsgespräch endet, 100,- Euro, wenn ein Schlichtungs-
gespräch durchgeführt wurde; außerdem fällt eine Auslagenpauschale in 
Höhe von 20,- Euro an). Dem steht für den Fall einer gütlichen Einigung eine 
Ersparnis weit höherer Verfahrenskosten gegenüber. 
 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes 

 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz zur obligatorischen außergerichtli-
chen Streitschlichtung in Zivilsachen und zur Änderung ge-
richtsverfassungsrechtlicher Vorschriften (Bayerisches 
Schlichtungsgesetz – BaySchlG) vom 25. April 2000 
(GVBl S. 268, BayRS 300-1-5-J), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Dezember 2008 (GVBl S. 977), wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. 21 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

2. Art. 22 erhält folgende Fassung: 

„Art. 22 
Übergangsvorschrift 

Art. 1 Nr. 1 findet auf alle Klagen Anwendung, die vor 
dem 1. Januar 2006 bei Gericht eingegangen sind.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2011 in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeines 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bayeri-
schen Schlichtungsgesetzes sieht vor, die Geltungsdauer des der-
zeit bis zum 31. Dezember 2011 befristeten Gesetzes zur obligato-
rischen außergerichtlichen Streitschlichtung in Zivilsachen und 
zur Änderung gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften (Baye-
risches Schlichtungsgesetz – BaySchlG) vom 25. April 2000 
(GVBl S. 268) auf unbefristete Zeit zu verlängern. 

Mit dem Bayerischen Schlichtungsgesetz hat Bayern von der 
durch § 15a EGZPO eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
die Zulässigkeit einer zivilrechtlichen Klage zum Amtsgericht in 
bestimmten Fällen vom vorherigen Versuch einer außergerichtli-
chen Schlichtung abhängig zu machen. Von dieser Regelung wer-
den bestimmte nachbarrechtliche Streitigkeiten (Art. 1 Nr. 2 Bay-
SchlG) sowie Ehrschutzstreitigkeiten (Art. 1 Nr. 3 BaySchlG) er-
fasst. Durch Gesetz vom 10. Mai 2007 (LT-Drs. 15/8145) wurde 
die obligatorische vorprozessuale Schlichtungspflicht überdies er-
weitert auf Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (Art. 1 Nr. 4 BaySchlG). 

Die Geltungsdauer des Bayerischen Schlichtungsgesetzes (Bay-
SchlG) war ursprünglich bis 31. Dezember 2005 befristet; sie wur-
de sodann zunächst bis 31. Dezember 2008 verlängert, um das 
BaySchlG entsprechend der damaligen Richtlinien für die Wahr-
nehmung und die Organisation öffentlicher Aufgaben im Freistaat 
Bayern innerhalb des dadurch gesetzten Zeitrahmens einer Er-
folgskontrolle zu unterziehen (LT-Drs. 14/2265, S. 16). Mit Ge-
setz vom 22. Dezember 2008 (LT-Drs. 16/177) wurde von einer 
Aufhebung der Befristung vorerst noch abgesehen und die Gel-
tungsdauer bis 31. Dezember 2011 verlängert (Art. 21 Abs. 2 
Satz 2 BaySchlG), da sich zwar die obligatorische vorprozessuale 
Schlichtung hinsichtlich der nachbarrechtlichen Streitigkeiten 
nach Art. 1 Nr. 2 BaySchlG und der Ehrschutzstreitigkeiten nach 
Art. 1 Nr. 3 BaySchlG in der Rechtspraxis bewährt hatte, hinsicht-
lich der im Jahr 2007 neu aufgenommenen Streitigkeiten über An-
sprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (Art. 1 Nr. 4 BaySchlG) eine abschließende Bewertung al-
lerdings noch nicht möglich war und zudem noch unklar war, in 
welcher Form die Umsetzung der Richtlinie 2008/52/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der 
Mediation in Zivil- und Handelssachen durch den Bundesgesetz-
geber erfolgen würde und ob hiervon auch § 15a EGZPO und da-
mit das BaySchlG betroffen sein würden. 

Die Eignung von nachbarrechtlichen Streitigkeiten nach Art. 1 
Nr. 2 BaySchlG und Ehrschutzstreitigkeiten nach Art. 1 Nr. 3 
BaySchlG für die obligatorische vorprozessuale Schlichtung, die 
bereits im Abschlussbericht „Außergerichtliche Streitbeilegung in 
Bayern“ der Juristischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl Prof. Dr. Reinhard Greger, 
vom Mai 2004 festgestellt wurde, hat sich auch durch eine auf 
freiwilliger Basis durchgeführte Erhebung des Staatsministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz bei den Notaren, Rechtsan-
wälten und sonstigen anerkannten Schlichtungsstellen in Bayern 
für die Jahre 2007 bis 2010 bestätigt. Nachbarrechtliche und Ehr-
schutzstreitigkeiten, denen typischerweise gestörte zwischen-
menschliche Beziehungen zugrunde liegen, sind gut geeignet, im 
Schlichtungsverfahren einer befriedigenden Lösung zugeführt zu 
werden, zumal im Schlichtungsverfahren – anders als im Streitver-
fahren – eine bessere Möglichkeit besteht, auf eine zukunftsorien-
tierte Bereinigung des Konflikts über den konkreten Anlass hin-
aus, ggf. unter Einbeziehung weiterer Streitpunkte zwischen den 
Parteien, hinzuwirken. Zudem ist eine rasche Titulierung in diesen 
Verfahren in der Regel von nachrangiger Bedeutung. Dementspre-
chend wiesen Schlichtungsverfahren in Ehrschutz- und Nachbar-
schaftsstreitigkeiten nach der Erhebung des Staatsministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz in den letzten vier Jahren eine 
Erfolgsquote von 29 % bis 44 % auf (Nachbarschaftsstreitigkeiten 
2007: 41 %, 2008: 42 %, 2009: 44 %, 2010: 39 %; Ehrschutzstrei-
tigkeiten 2007: 38 %, 2008: 40 %, 2009: 44 %, 2010: 29 %). 

Hinsichtlich der im Jahr 2007 neu aufgenommenen Streitigkeiten 
über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (Art. 1 Nr. 4 BaySchlG) sind zwar die absoluten 
Fallzahlen sowohl in der obligatorischen vorprozessualen Schlich-
tung als auch vor den Gerichten sehr gering. So wurden aufgrund 
der Umfrage des Staatsministeriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz für das Jahr 2007 acht Schlichtungen, für das Jahr 2008 
fünf Schlichtungen, für das Jahr 2009 zwei Schlichtungen und für 
das Jahr 2010 fünf Schlichtungen gemeldet; wie hoch die Zahl der 
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nicht gemeldeten Fälle ist, ist nur schwer einzuschätzen. Die ge-
ringen Fallzahlen sind jedoch nicht nur bei den Schlichtungen, 
sondern auch bei den Gerichtsverfahren festzustellen; so wurden 
für den Zeitraum 2007 bis 2010 nur rund zehn Verfahren an den 
bayerischen Gerichten gemeldet, die Abschnitt 3 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes zum Gegenstand hatten. Sie sind da-
her auf die (zumindest bisher) geringe Anwendung des Ab-
schnitts 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zurückzu-
führen und lassen keine Schlussfolgerungen hinsichtlich der Ge-
eignetheit solcher Streitigkeiten für die Schlichtung zu. Eine sol-
che Geeignetheit ist vielmehr anzunehmen, da die Erfolgsquote 
der obligatorischen vorprozessualen Schlichtungen in diesem Be-
reich in den letzten vier Jahren zwischen 40 % und 100 % lag 
(2007: 63 %, 2008: 40 %, 2009: 100 % und 2010: 60 %). Eine 
weitere Befristung ist daher entbehrlich. Vielmehr hat sich ge-
zeigt, dass auch Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes für die obligatori-
sche vorprozessuale Schlichtung geeignet sind. 

Zur Umsetzung der am 21. Mai 2008 verabschiedeten Richtlinie 
2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über be-
stimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen wur-
de nunmehr der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Media-
tion und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeile-
gung vorgelegt. Der Entwurf sieht eine Änderung des § 15a EG-
ZPO nicht vor. Von der Umsetzung der Richtlinie ist somit § 15a 
EGZPO und damit das BaySchlG, soweit derzeit absehbar, nicht 
betroffen. 

Da eine abschließende Bewertung inzwischen möglich ist und zu-
dem eine Änderung des BaySchlG im Rahmen der Umsetzung der 
EG-Mediationsrichtlinie voraussichtlich nicht erforderlich wird, 
kann die Geltungsbefristung des BaySchlG nunmehr aufgehoben 
werden. 

B) Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die obligatorische vorgerichtliche Schlichtung in Streitigkeiten 
kann nur durch Landesgesetz normiert werden (§ 15a Abs. 1 
Satz 1 EGZPO). Dementsprechend erfordert auch die Verlänge-
rung der Geltungsdauer des BaySchlG eine landesgesetzliche Re-
gelung. 
 
C) Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 (Änderung des BaySchlG) 

Zu Nr. 1 (Art. 21 Abs. 2) 

Die Vorschrift hebt die Befristung der Geltung der obligatorischen 
außergerichtlichen Streitbeilegung für die Fälle von nachbarrecht-
lichen (Art. 1 Nr. 2 BaySchlG) und Ehrschutzstreitigkeiten (Art. 1 
Nr. 3 BaySchlG) sowie Streitigkeiten über Ansprüche nach Ab-
schnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (Art. 1 
Nr. 4 BaySchlG) auf. 
 
Zu Nr. 2 (Art. 22) 

Infolge der Aufhebung der bisher in Art. 21 Abs. 2 Satz 2 Bay-
SchlG vorgesehenen Befristung wird die Übergangsvorschrift des 
bisherigen Art. 22 Nr. 2 BaySchlG überflüssig. Lediglich der bis-
herige Art. 22 Nr. 1 BaySchlG muss – in redaktionell an den 
Wegfall von Art. 22 Nr. 2 BaySchlG angepasster Form – erhalten 
bleiben, um den rechtlichen Übergang von der Anwendbarkeit des 
früheren Art. 1 Nr. 1 BaySchlG zu dessen Außerkrafttreten mit 
Ablauf des 31. Dezember 2005 (Art. 21 Abs. 2 Satz 1 BaySchlG) 
nicht ungeregelt zu lassen. 
 
Zu § 2 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 a auf:

Erste Lesungen

zu Gesetzentwürfen, die ohne Aussprache an die jeweils federführenden 

Ausschüsse überwiesen werden sollen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes (Drs. 16/9582)

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes über Zuständigkeiten im Verkehrswesen und ande

rer Vorschriften (Drs. 16/9603)

Gemäß der Tagesordnung wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Staatsregie

rung auf Drucksache 16/9582 an den Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments

fragen und Verbraucherschutz und den Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Druck

sache 16/9603 an den Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 

Technologie zu überweisen.

Gibt es hinsichtlich der Zuweisungsvorschläge Änderungswünsche? - Das ist nicht der 

Fall. Dann kommen wir zur Beschlussfassung über die Zuweisungen. Wer mit der 

Überweisung an die zur Federführung vorgeschlagenen Ausschüsse einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER, der GRÜNEN, der FDP und Frau Abgeordnete Dr. Gabriele 

Pauli (fraktionslos). Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Auch keine. Die 

Gesetzentwürfe werden damit diesen Ausschüssen zur Federführung zugewiesen.

Protokollauszug
83. Plenum, 27.09.2011 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 1 

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 
Verbraucherschutz 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 16/9582 

zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatterin: Petra Guttenberger 
Mitberichterstatter: Horst Arnold 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, 
Parlamentsfragen und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf beraten und endberaten. Wei-
tere Ausschüsse haben sich mit dem Gesetzentwurf nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
63. Sitzung am 27. Oktober 2011 beraten und e i n s t i m m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
66. Sitzung am 8. Dezember 2011 endberaten und e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und be-
schlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/9582, 16/10629 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen Streitschlich-
tung in Zivilsachen und zur Änderung gerichtsverfassungsrechtlicher Vor-
schriften (Bayerisches Schlichtungsgesetz – BaySchlG) vom 25. April 2000 
(GVBl S. 268, BayRS 300-1-5-J), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. Dezember 2008 (GVBl S. 977), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 21 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

2. Art. 22 erhält folgende Fassung: 

„Art. 22 
Übergangsvorschrift 

Art. 1 Nr. 1 findet auf alle Klagen Anwendung, die vor dem 1. Januar 
2006 bei Gericht eingegangen sind.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2011 in Kraft.   

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 
 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl



Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes (Drs. 16/9582) 

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Deshalb können wir sofort zur Abstimmung 

kommen.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/9582 und die Beschlus

sempfehlung des federführenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfra

gen und Verbraucherschutz auf Drucksache 16/10629 zugrunde. Der federführende 

Ausschuss empfiehlt die unveränderte Annahme. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP, 

der FREIEN WÄHLER, der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und Frau 

Dr. Pauli. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Ebenfalls keine. Damit ist das so 

beschlossen.

Auch hier können wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort in die Schlussabstim

mung eintreten, weil kein Antrag auf Dritte Lesung gestellt wurde. Ich schlage vor, sie 

in einfacher Form durchzuführen. - Auch hier sehe ich keinen Widerspruch. Wer dem 

Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 

- Das sind alle Fraktionen des Hauses und Frau Dr. Pauli. Danke. Falls jemand eine 

Gegenstimme abgeben möchte, tun Sie das bitte jetzt. - Keine Gegenstimme. Stim

menthaltungen? - Ebenfalls keine. Das Gesetz ist damit so angenommen. Es hat den 

Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schlichtungsgesetzes".

Protokollauszug
90. Plenum, 13.12.2011 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 1 

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
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